
FAQ zum Berufsfeldpraktikum: 
 
Fragen bezüglich des Praktikums: 
 

• Organisiere ich mir meine Praktikumsstelle selbstständig? 
 
Die Bewerbung bzw. die Suche der Praktikumsstelle erfolgt selbständig durch die 
Studierenden. 
 

• Wem muss ich meine Praktikumsstelle mitteilen? 
 
Die Praktikumsstelle wird mit der*dem Dozierenden besprochen bzw. mitgeteilt. Bei Fragen 
bezüglich der Passungsfähigkeit der Praktikumswahl steht die*der Dozierende gerne mit Rat 
zur Seite. Das Berufsfeldpraktikum muss zusätzlich online beim Zentrum für Lehrerbildung 
(ZLB) https://zlb.uni-due.de/berufsfeldpraktikum/anmeldung angemeldet werden. 
 

• Welchen zeitlichen Umfang sollte das Praktikum einnehmen? 
 
Laut §11, Abs. 2 PO beträgt die Dauer des Praktikums mindestens 80 Stunden. Diese 
können beliebig aufgeteilt werden (in Vollzeit innerhalb der Semesterferien bzw. in TZ 
innerhalb des Semesters). Im Ausnahmefall kann das Praktikum auch in mehreren 
Einrichtungen gestückelt werden.  
 

• Muss das Praktikum innerhalb der Semesterferien absolviert werden? 
 
Das Berufsfeldpraktikum kann innerhalb der Semesterferien wie auch semesterbegleitend 
durchgeführt werden. 
 

• An welchen Orten kann ich mein Berufsfeldpraktikum absolvieren? 
 
Das Berufsfeldpraktikum muss an außerschulischen Einrichtungen/Organisationen 
abgeleistet werden, in der ein didaktisches Angebot vorliegt bzw. in der die Praktikant*innen 
didaktische Elemente eigenständig anbieten, die enge Bezüge zum Sachlernen, d.h. zu 
sachunterrichtsrelevanten Inhalten, aufweisen. Maßgeblich sind hier die Inhalte des 
Perspektivrahmens Sachunterricht. Beispiele sind u.a. Zooschulen und Museen. Das 
Berufsfeldpraktikum darf nicht an Kitas oder Schulen im regulären Betrieb stattfinden. 
 

• Welche Altersgruppe sollte innerhalb des Praktikums angesprochen werden? 
 
Die Altersgruppe sollte sich auf das Alter der Lernenden von der Kita bis zum Übergang Sek. 
I fokussieren. Es ist legitim, nur eine Altersgruppe (beispielsweise eine Klassenstufe der 
Grundschule) abzudecken.  
 

• Wie wird das Berufsfeldpraktikum dokumentiert? 
 
Jede Praxisphase, wie auch das Berufsfeldpraktikum, wird mithilfe eines frei gestalteten 
Portfolios (§ 11,  Abs. 5 PO) dokumentiert bzw. reflektiert. Dieses Portfolio ist der*dem 
Dozierenden vorzulegen und wird nicht korrigiert/benotet.  
 

• Wer bescheinigt mir die Teilnahme am Praktikum bzw. am Begleitseminar? 
 
Es gibt ein gemeinsames Dokument, welches das Praktikumsbüro ausgibt. Darauf 
unterzeichnen, nach Absolvierung des Berufsfeldpraktikums sowie des Begleitseminars, die 
zuständigen Personen (Einrichtung, ander das Berufsfeldpraktikum absolviert wurde, das 
Praktikumsbüro sowie die*der Dozierende). 
 



Fragen bezüglich des Seminars: 
 

• Wann ist Seminarbeginn? 
 
Das Seminar beginnt, wenn nichts anders auf der Startseite des ISU angekündigt, in der 
ersten Vorlesungswoche.  
 

• Wie viele CP erhalte ich für die Absolvierung des Seminars und des 
Berufsfeldpraktikums? 

 
Insgesamt werden bei erfolgreicher Teilnahme 6 CP erlangt. Dabei fallen 3 CP auf das 
Seminar und 3 CP auf das Praktikum.   
 

• Gibt es eine Anwesenheitspflicht und/oder Anwesenheitskontrolle? 
 
Für das Seminar gibt es keine Anwesenheitspflicht, jedoch dokumentiert die*der Dozierende 
wöchentlich die Anwesenheit der Studierenden. Die Studienleistung ist ohne gewisse 
Anwesenheit nicht absolvierbar. 
 

• Welche Studienleistung habe ich zum Bestehen des Seminars vorzubringen? 
 
Die Anforderungen des Seminars erstrecken sich über das Halten eines Gruppenreferats, 
die Entwicklung bzw. Erstellung eines Beobachtungsbogens, die aktive Teilnahme am 
Seminar (dies beinhaltet die Beteiligung an Diskussionen sowie die Vor- und Nachbereitung 
der Seminarsitzungen) und das schriftliche Anfertigen einer Lerngelegenheit 
(Unterrichtsentwurf innerhalb einer Unterrichtseinheit mit Bezug zu einem Ort 
außerschulischen Lernens). Weitere Informationen zu den Anforderungen werden in den 
Seminarsitzungen gegeben. 
 

• Wo kann ich Informationen zu den einzelnen Seminarsitzungen erhalten? 
 
Es gibt einen Moodlekursraum für das Begleitseminar zum Berufsfeldpraktikum. Der 
Moodlekursraum eignet sich allerdings nicht als Fernlehrgang und ersetzt nicht die aktive 
Präsenz. Weitere Informationen zum Kursraum werden in der ersten Seminarsitzung 
gegeben. 
 

• Kann ich innerhalb des Seminar CP für die Zusatzqualifikation “Sprachbildung in 
mehrsprachiger Gesellschaft (ZuS)” (https://www.uni-due.de/daz-daf/zus/index.php) 
erlangen?  

 
Das Seminar Berufsfeldpraktikum im Fach Sachunterricht ermöglicht im Teilbereich C 
Unterrichtsfach und Sprache eine Anrechnung von 2 CP, wenn eine Lerngelegenheit zum 
Schwerpunkt Integrierte Sprachbildung angemessen geplant wird. Dabei soll innerhalb des 
geplanten Unterrichtsentwurfs ein Fokus auf den DaF-/DaZ-Bereich gelegt werden und wird 
auch dahingehend von der*dem Dozierenden korrigiert.  
	


